
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1408/2023 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
betreffend Arbeitsschiffe und Landebrücke am Fischtor (GRÜNE) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1.  Mit welchem Datum wurde der Eigentümer des Arbeitsschiffs aufgefordert (vgl. Antwort zur  

Anfrage 0051/2023), den Standort am Fischtor nicht mehr zu nutzen?  
Welche Reaktion folgte auf diese Aufforderung? 

 
Die Firma Strack wurde zuletzt mit Schreiben vom 23.02.2023 aufgefordert, die Arbeitsschiffe 
als auch die Landebrücke an einen anderen Standort zu verlagern. Dieser Aufforderung wurde 
nur teilweise nachgekommen. Vorübergehend entfernte Schiffe kehrten wiederholt auch wie-
der an diesen Standort zurück. Der Eigner der Schiffe wies in diesem Zusammenhang auch 
darauf hin, dass es auch ohne eine entsprechende Landebrücke möglich ist, im freien Wasser 
vor Anker zu gehen.  
 
 
2.  Auf welche Weise wird die Verwaltung dafür Sorge tragen, dass dieses widerrechtliche  
 Vorgehen des Eigners nachhaltig unterbleibt? 
 
Seitens der Verwaltung wird erneut in Abstimmung mit der SGD Süd geprüft, welche Möglich-
keiten bestehen, die Beseitigung der Landebrücke rechtlich umzusetzen.  
 
 
3.  Wann genau und warum wurde der Gestattungsvertrag für die Landebrücke gekündigt? 
 
Der Vertrag über die Nutzung städtischer Fläche für die Auflage der Landebrücke wurde bereits 
im Jahr 2010 gekündigt. Grund hierfür war die seinerzeitige Aufgabe des regulären Schiff-
fahrtsbetriebs durch den Eigner.  
 
 
4.  Ist es der Verwaltung bereits gelungen, mit der SGD Süd hoheitsrechtliche Maßnahmen  

abzustimmen, um die bestehende widerrechtliche Situation zu bereinigen? 
Wenn ja, wann ist mit der Entfernung der Landebrücke durch den Privateigentümer zu rech-
nen? Wenn nein, warum nicht? 

 
Siehe Anmerkung zu Frage 2.  
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5.  Besteht die Absicht, für diese Landebrücke eine wasserrechtliche Genehmigung für eine  

andere Verwendung zu erlangen, beispielsweise, wie aktuell geschehen (vgl. Foto), zur Auf-
stellung von Werbebannern? 

 
Eine solche Absicht besteht nicht.  
 
 
Mainz, 16 Januar 2024  
 
gez. 
 
Manuele Matz 
Beigeordnete 


